
 

 23

                                                                            
 
 
 
Amtsblatt für die Stadt Braunschweig 
 
34. Jahrgang Braunschweig, den 14. Mai 2007 Nr. 9 
 
Inhalt  Seite 
Benutzungs- und Gebührensatzung für die Stadtbibliothek Braunschweig................................................................................................... 23

Benutzungs- und Gebührensatzung 
für die Stadtbibliothek Braunschweig 

 

Aufgrund der §§ 6, 8 und 83 der Niedersächsischen Gemeinde-
ordnung vom 28. Oktober 2006 (Nds. GVBL. S. 473), zuletzt 
geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 7. Dezember 2006 
(Nds. GVBl. S. 575), und der §§ 1, 2, 4 und 5 des Niedersächsi-
schen Kommunalabgabengesetzes vom 23. Januar 2007 (Nds. 
GVBL. S. 41) hat der Rat der Stadt Braunschweig in seiner Sit-
zung am 2. Mai 2007 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 
Allgemeines 

 

Die Stadtbibliothek Braunschweig mit ihren Zweigstellen ist eine 
öffentliche Einrichtung der Stadt Braunschweig. Sie stellt Bücher 
und andere Druckerzeugnisse sowie Bild-, Ton- und Datenträger 
zur Information, zur allgemeinen, schulischen und beruflichen 
Bildung sowie zur Unterhaltung und Freizeitgestaltung zur Verfü-
gung. Die Benutzung der Einrichtung der Stadtbibliothek unter-
liegt dem öffentlichen Recht. 
 

§ 2 
Benutzerkreis 

 

Natürliche sowie juristische Personen und Personenvereinigun-
gen sind im Rahmen dieser Satzung und des geltenden Rechts 
berechtigt, die Angebote der Stadtbibliothek in Anspruch zu 
nehmen.  

§ 3 
Benutzung 

 

(1) Bücher und andere Medien können in den Einrichtungen der 
Stadtbibliothek vor Ort kostenlos genutzt werden. Für die 
Entleihung wird eine Jahresbenutzungsgebühr (§ 5 Abs. 3, 
§ 11 sowie Nr. 1 des Gebührentarifs) erhoben. Innerhalb der 
Stadtbibliothek können alle öffentlich zugänglichen Arbeits-
möglichkeiten einschließlich technischer Geräte genutzt wer-
den. 

 
(2) Kinder bis 12 Jahren können mit ihrem Benutzerausweis nur 

Kinder- und Jugendmedien sowie schulrelevante Medien ent-
leihen. 
 

(3) Die Kopiergeräte und die Internet-PCs sowie das Mikrofiche-
Lesegerät können unter Beachtung der geltenden gesetzli-
chen Bestimmungen des Urheberrechts gegen Entgelt in An-
spruch genommen werden. Die Stadtbibliothek haftet nicht 
bei Verletzung des Urheberrechts. 

 
(4) Von der Benutzung außerhalb der Stadtbibliothek sind aus-

geschlossen: alle Bücher mit Erscheinungsjahr vor 1920, 
Handschriften, Karten, maschinenschriftliche Veröffentli-
chungen, wertvolle und seltene Drucke, Tafelwerke, unge-
bundene, magazinierte Zeitschriften, Zeitungen, Präsenzbe-
stände, unvollständige Lieferungswerke sowie Mikrofiches. 
Über Ausnahmen entscheidet die Bibliotheksleitung. 

(5) Taschen und Rucksäcke sind in die Garderobenschränke 
einzuschließen. Die Stadtbibliothek haftet nicht für die einge-
schlossenen Gegenstände. 

 
(6) Die Garderobenschränke dürfen nur während der Öffnungs-

zeiten benutzt werden. Die Stadtbibliothek behält sich das 
Recht vor, Schränke, die außerhalb der Öffnungszeiten ver-
schlossen sind, zu öffnen und den Inhalt zu entsorgen. Für 
die Ersatzbeschaffung eines Taschen- bzw. Garderoben-
schrankschlosses, bei dessen Beschädigung oder bei Verlust 
des Schlüssels werden Gebühren nach Maßgabe der Nr. 13 
des Gebührentarifs erhoben. 

 

§ 4 
Anmeldung 

 

(1) Gegen Vorlage des gültigen Personalausweises oder Passes 
mit Meldebescheinigung mit jeweils aktueller Adresse wird 
ein Benutzerausweis für die Stadtbibliothek ausgestellt. 

 

(2) Personen unter 18 Jahren erhalten nur einen Benutzeraus-
weis, wenn eine erziehungsberechtigte Person der Anmel-
dung schriftlich zustimmt und damit erklärt, dass sie bei et-
waigen Forderungen, die sich aus dem Benutzungsverhältnis 
(z. B. Gebühren und Ersatzbeträge) ergeben, haftet.  
 
Der gültige Personalausweis oder Pass mit Meldebescheini-
gung mit jeweils aktueller Adresse der unterzeichnenden er-
ziehungsberechtigten Person ist bei der Anmeldung vorzule-
gen. 
 

(3) Name, Geburtsdatum und Anschrift der Benutzerin bzw. des 
Benutzers sowie auch die Daten der erziehungsberechtigten 
Person werden gespeichert. Die Stadtbibliothek setzt hierzu 
die elektronische Datenverarbeitung ein. Bei Verlust oder 
Beschädigung von Medien oder in vergleichbaren Fällen ist 
die Stadtbibliothek berechtigt, entsprechende Eintragungen 
in den betreffenden Benutzerkonten vorzunehmen. Das Da-
tenschutzgesetz des Landes Niedersachsen und die Dienst-
anweisung zum Datenschutz der Stadt Braunschweig in der 
jeweils gültigen Fassung werden beachtet. 

 
(4) Mit der Anmeldung wird die Benutzungs- und Gebührensat-

zung anerkannt und der Verarbeitung der Daten gemäß 
§ 4 (3) dieser Satzung zugestimmt. 

 
(5) Juristische Personen und Personenvereinigungen können 

sich als Institution anmelden. Die Leiterin bzw. der Leiter 
verpflichtet sich mittels Unterschrift auf der "Verpflichtungs-
karte" der Stadtbibliothek, bei etwaigen Forderungen, die 
sich aus dem Benutzungsverhältnis der Institution mit der 
Stadtbibliothek ergeben, zu haften.  
Der Benutzerausweis wird von der jeweiligen Institution ver-
waltet. Es können damit nur berufsbezogene Medien bzw. 
solche Medien entliehen werden, die in einem Zusammen-
hang mit der Tätigkeit der Institution stehen. 
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§ 5 
Benutzerausweis 

 
(1) Der Benutzerausweis berechtigt zum Entleihen von Medien 

der Stadtbibliothek. 
 
(2) Der Benutzerausweis ist nicht auf andere Personen über-

tragbar. Er bleibt Eigentum der Stadt Braunschweig. Der Ver-
lust des Benutzerausweises sowie Änderungen des Namens 
und der Anschrift sind unverzüglich mitzuteilen. Muss auf-
grund der nicht vorliegenden aktuellen Adresse eine An-
schriftenermittlung durchgeführt werden, sind Gebühren nach 
Nr. 15 des Gebührentarifs zu entrichten. 

 
(3) Der Benutzerausweis gilt nach Entrichtung der Benutzungs-

gebühr (§ 11 und Nr. 1 des Gebührentarifs) ein Jahr. Gegen 
Vorlage des gültigen Personalausweises oder Passes mit 
Meldebescheinigung mit jeweils aktueller Adresse kann die-
ser nach Zahlung der Jahresbenutzungsgebühr um jeweils 
ein Jahr verlängert werden. 

 
(4) Die Ausstellung eines Ersatzausweises nach Verlust oder 

Beschädigung ist nach Nr. 8.1 des Gebührentarifs gebühren-
pflichtig. 

 
(5) Im Falle eines Ausschlusses von der Benutzung gemäß § 12 

dieser Satzung ist der Benutzerausweis zurückzugeben. Die 
bereits entrichtete Jahresbenutzungsgebühr wird nicht erstat-
tet. 

 
(6) Entleiht eine nicht berechtigte Person mittels Benutzeraus-

weis Medien, haftet die Inhaberin bzw. der Inhaber des Be-
nutzerausweises ggf. neben der unberechtigten Person so-
wohl hinsichtlich der entstandenen Gebühren als auch hin-
sichtlich möglicher Beschädigungen an den Medien sowie 
deren Ersatz, sofern sie bzw. er nicht nachweisen kann, dass 
sie bzw. ihn kein Verschulden trifft. 

 
§ 6 

Ausleihe 
 

(1) Bücher und andere Medien werden gegen Vorlage des gülti-
gen Benutzerausweises oder bei angemeldeten Benutzerin-
nen und Benutzern gegen Vorlage des gültigen Personal-
ausweises ausgeliehen. 

 
(2) Die Anzahl der zu entleihenden Bücher und Medien je Be-

nutzerin bzw. Benutzer kann von der Bibliotheksleitung so-
wohl im Ganzen als auch nach Medienarten differenziert be-
grenzt werden. 
 

(3) Vor dem Entleihen hat sich die Benutzerin bzw. der Benutzer 
von dem Zustand der Medien zu überzeugen. Äußerlich er-
kennbare Schäden sind der Stadtbibliothek sofort mitzuteilen. 
Andernfalls gelten die Medien als in einwandfreien Zustand 
ausgehändigt. 
 

(4) Die Leihfrist beträgt  
 

28 Tage für Bücher, gebundene Zeitschriften, CD-ROMs, 
DVD-ROMs, Kassetten und Spiele, 

14 Tage für CDs, Sach-DVDs und Sachvideos, 
  7 Tage für alle weiteren DVDs, alle weiteren Videos und 

Zeitschriftenhefte aus dem Freihandbestand. 
 
Einschränkungen hinsichtlich der Dauer der Leihfrist, insbe-
sondere bei vielfachen Vormerkungen, können durch die 
Bibliotheksleitung bestimmt werden. 

 
(5) Entliehene Medien können vor Ort oder telefonisch gegen 

eine Gebühr nach Nr. 12 des Gebührentarifs vorgemerkt 
werden. 

 
(6) Entliehene Medien können auch vor Ablauf der Leihfrist aus 

wichtigem Grunde von der Bibliotheksleitung zurückgefordert 
werden. 

 

(7) Die Ausleihe von Büchern und anderen Medien kann von der 
Rückgabe angemahnter Medien sowie der Erfüllung beste-
hender Zahlungsverpflichtungen abhängig gemacht werden. 
§ 12 (1) dieser Satzung bleibt unberührt. 

 
(8) Wissenschaftliche Medien, die nachweislich nicht in der 

Stadtbibliothek oder einer anderen öffentlich zugänglichen 
Bibliothek am Ort vorhanden sind, können von der Stadtbib-
liothek gegen Zahlung einer Gebühr aus anderen Bibliothe-
ken beschafft werden. Es gelten die Bestimmungen des 
auswärtigen Leihverkehrs (Nr. 14 des Gebührentarifs). 

 

§ 7 
Verlängerungen 

 
(1) Die Leihfrist der Medien kann höchstens zweimal verlängert 

werden, sofern keine Vormerkung vorliegt. Die Verlänge-
rungsmöglichkeit kann jedoch von der Bibliotheksleitung im 
Einzelfall oder generell für bestimmte Medien eingeschränkt 
oder ausgeschlossen werden. 

 
(2) Telefonische Verlängerungen sind nur während der Öff-

nungszeiten der Stadtbibliothek möglich, ein Anspruch hier-
auf besteht jedoch nicht. Schriftliche Verlängerungen bzw. 
Verlängerungen per E-Mail oder Telefax sind nicht möglich. 
 

(3) Verlängerungen mit Hilfe des webOPACs werden vom Be-
nutzer selbst auf eigenes Risiko vorgenommen. Fehlerhafte 
Verlängerungen gehen zu Lasten des Benutzers. 

 
(4) Bei einer Verlängerung der Leihfrist der Medien wird die 

Leihfrist vom Tage der Verlängerung an neu berechnet. 
 

§ 8 
Rückgabe 

 
(1) Die Medien sind spätestens mit Ablauf der Leihfrist während 

der Öffnungszeiten in der Stadtbibliothek zurückzugeben. Bei 
der Rückgabe der Medien muss der Abschluss des Rückbu-
chungsvorganges abgewartet werden. Auf vorherige Anfor-
derung der Benutzerin bzw. des Benutzers kann eine Rück-
gabequittung ausgedruckt werden. 

 
(2) Bei nicht fristgemäßer Rückgabe wird die Benutzerin bzw. 

der Benutzer kostenpflichtig schriftlich gemahnt (Nr. 12 des 
Gebührentarifs). Ein Anspruch auf eine schriftliche Mahnung 
besteht jedoch nicht. Bei Überschreitung der Leihfrist werden 
Gebühren nach § 11 sowie Nrn. 2 und 3 des Gebührentarifs 
erhoben. 

 
(3) Werden die ausgeliehenen Medien trotz Aufforderung nicht 

zurückgegeben, wird der Benutzerin bzw. dem Benutzer der 
Anschaffungswert dieser Medien zuzüglich entsprechender 
Gebühren für die Wiederbeschaffung, die Einarbeitung sowie 
die Einbandarbeiten nach Nrn. 4 bis 7 des Gebührentarifs in 
Rechnung gestellt. 

 

(4) Videokassetten müssen zurückgespult abgegeben werden. 
Bei Rückgabe nicht zurückgespulter Videos wird eine Gebühr 
nach Nr. 10 des Gebührentarifs erhoben.  

 

§ 9 
Notverbuchung 

 
Bei Ausfall der automatisierten Ausleihverbuchung wird die 
Notverbuchung aktiviert. Die Notverbuchung lässt jedoch nur die 
Ausleihe und Rückgabe von Medien zu. Verlängerungen, Vor-
merkungen, Benutzeranmeldungen, Kontoabfragen u. Ä. sind 
nicht möglich.  

§ 10 
Behandlung der ausgeliehenen Medien, Haftung 

 
(1) Ausgeliehene Medien sind pfleglich zu behandeln. Bei Ver-

lust oder Beschädigung (Heraustrennen von Seiten oder Ab-
bildungen, Unterstreichungen, Feuchtigkeitsschäden, Ver-
schmutzung u. Ä.) haftet die Entleiherin bzw. der Entleiher, 
es sei denn, sie bzw. er weist nach, dass sie bzw. ihn kein 
Verschulden trifft.  
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(2) Die Stadtbibliothek haftet nicht für Schäden, die durch die 
Entleihung bzw. Benutzung der AV-Medien (CDs, CD-ROMs, 
Disketten, DVDs und Videos) entstehen. 

 

(3) Ausgeliehene Medien dürfen nicht an Dritte weitergegeben 
werden. Bei Verlust oder Beschädigung haftet die Entleiherin 
bzw. der Entleiher, bei juristischen Personen, Institutionen 
usw. diejenige Person, die die Haftungserklärung unterzeich-
net hat, bei unter 18-Jährigen die bzw. der Erziehungsbe-
rechtigte.  

 

(4) Verlust oder Beschädigung ausgeliehener Medien sind 
unverzüglich anzuzeigen. Dies gilt auch für Schäden, die 
nicht durch die Benutzerin bzw. den Benutzer verursacht 
wurden. Es ist untersagt, Beschädigungen ohne Absprache 
mit der Stadtbibliothek selbst zu beheben oder beheben zu 
lassen. 
Für verlorene oder beschädigte Medien ist von der 
Benutzerin bzw. vom Benutzer Ersatz zu leisten. Dies gilt 
auch für Beschädigungen, die die Stadtbibliothek erst nach 
der Rückgabe feststellt. Der Ersatztitel wird von der 
Stadtbibliothek benannt. Zusätzlich wird eine 
Einarbeitungsgebühr und ggf. eine Gebühr für 
Einbandarbeiten nach dem Gebührentarif, Nrn. 5 bis 8, 
erhoben. 

 

(5) Die Benutzerin bzw. der Benutzer haftet auch für Schäden, 
die durch den Missbrauch des Benutzerausweises entste-
hen, entsprechend den Regelungen des § 10 Abs. 4, sofern 
der Ausweisverlust nicht unverzüglich gemeldet wurde. Die 
Zahlung von Gebühren für die verspätete Rückgabe von Me-
dien bleibt davon unberührt. 

 
(6) Ist eine Medieneinheit sechs Monate nach Ablauf der Leih-

frist nicht zurückgegeben worden, gilt sie als verloren gegan-
gen. § 10 Abs. 4 findet entsprechende Anwendung. Die Bib-
liotheksleitung kann von der Erhebung der Gebühren auch 
teilweise absehen, wenn die Medieneinheit zu einem späte-
ren Zeitpunkt zurückgegeben wird. 

 
(7) Zur Ausgabe der Medien werden maschinenlesbare Etiketten 

verwendet. Bei Beschädigung oder Verlust dieser wird eine 
Gebühr nach Nr. 9 des Gebührentarifs erhoben.  

 
(8) Medien, die sich während der Ausleihzeit in einer Wohnung 

befinden, für die aufgrund einer meldepflichtigen übertragba-
ren Krankheit Desinfektion angeordnet wird, dürfen erst nach 
erfolgter Desinfektion zurückgegeben werden. Evtl. entste-
hende Kosten hat die Entleiherin bzw. der Entleiher zu tra-
gen. 

§ 11 
Gebühren 

 
(1) Für die Ersatzausstellung des Benutzerausweises, Wieder-

beschaffung von verloren gegangenen Medien, Einarbeitung 
von Medien (Büchern, Kassetten, Spielen usw.), die verloren 
gegangene Medien ersetzen, Wiederherstellen der Ausleih-
fähigkeit beschädigter Medien, Inanspruchnahme des aus-
wärtigen Leihverkehrs, Ausdruck von Datenträgern sowie für 
sonstige Verwaltungstätigkeiten, für die die Benutzerin bzw. 
der Benutzer Anlass gegeben hat, werden Gebühren nach 
dem Gebührentarif erhoben. 

 
(2) Für die Entleihung von Medien aus der Stadtbibliothek ist von 

der Benutzerin bzw. dem Benutzer nach Vollendung des 
16. Lebensjahres eine Jahresbenutzungsgebühr zu entrich-
ten. Bei Überschreitung der Ausleihfrist wird eine zusätzliche 
Benutzungsgebühr erhoben. Die Höhe der Gebühren ergibt 
sich aus dem dieser Satzung in der Anlage beigefügten Ge-
bührentarif, der Bestandteil der Satzung ist. Die Gebühren 
bei Überschreitung der Leihfrist errechnen sich nach der 
Dauer der Fristüberschreitung, der Medienart und dem Alter 
der entleihenden Person. Gebührenschuldner ist die Benut-
zerin bzw. der Benutzer, bei juristischen Personen, Institutio-
nen usw. diejenige Person, die die Haftungserklärung unter-
zeichnet hat, bei unter 18-Jährigen die bzw. der Erziehungs-
berechtigte. 
 

(3) Die Gebührenschuld entsteht bei Benutzungsgebühren nach 
Nr. 1 des in der Anlage aufgeführten Gebührentarifs mit Aus-
stellung bzw. Verlängerung des Benutzerausweises. Gleich-
zeitig wird die Gebührenschuld auch fällig. Die Gebühren-
schuld entsteht bei Benutzungsgebühren nach Nrn. 2 und 3 
des Gebührentarifs täglich. Die Gebühren werden in diesen 
Fällen mit der Bekanntgabe der Gebührenschuld an die Ent-
leiherin oder den Entleiher fällig, soweit die Stadtbibliothek 
keinen anderen Zeitpunkt bestimmt. 

 

(4) Bei den Gebühren nach Nrn. 4 bis 16 des Gebührentarifs 
entsteht die Gebührenschuld mit der Verwirklichung des Ge-
bührentatbestandes. Die Gebühren werden mit der Bekannt-
gabe der Gebührenschuld an die Entleiherin oder den Entlei-
her fällig, soweit die Stadtbibliothek keinen anderen Zeitpunkt 
bestimmt. 

 

(5) Die Gebührenschuld wird gegenüber der Gebührenschuldne-
rin bzw. dem Gebührenschuldner durch einen Heranzie-
hungsbescheid festgestellt. Für die Erstellung des Heranzie-
hungsbescheides wird eine Bearbeitungsgebühr nach Nr. 4 
des Gebührentarifs erhoben. 

 

§ 12 
Ausschluss von der Benutzung 

 
(1) Personen, die gegen die Bestimmungen dieser Satzung 

verstoßen, können auf Zeit oder Dauer von der Benutzung 
ausgeschlossen werden. Dies gilt auch für Benutzerinnen 
bzw. Benutzer, die mit der Zahlung von Gebühren oder Er-
satzbeträgen, die 20 € überschreiten, im Rückstand sind.  

 
(2) Die Bibliotheksleitung kann Personen, die gegen diese Sat-

zung verstoßen, Hausverbot erteilen. 
 
(3) Die Einrichtungen der Stadtbibliothek dürfen von Personen, 

die an einer nach dem geltenden Infektionsschutzgesetz 
meldepflichtigen übertragbaren Krankheit leiden, nicht ge-
nutzt werden. 

§ 13 
Sonstige Regelungen 

 
(1) Essen, Trinken und die Benutzung von Mobiltelefonen ist nur 

in den Eingangsbereichen erlaubt. 
 
(2) Rauchen ist in der Stadtbibliothek verboten. 
 
(3) Das Mitführen von Tieren in der Stadtbibliothek ist verboten. 
 

§ 14 
Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Satzung 

 
In begründeten Einzelfällen können Ausnahmen zugelassen 
werden, sofern dem kein öffentliches Interesse entgegensteht. 
 

§ 15 
In-Kraft-Treten 

 
(1) Die Satzung tritt am 1. Juni 2007 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Benutzungs- und Gebührensatzung für 

die Städtischen Bibliotheken (Amtsblatt für die Stadt Braun-
schweig Nr. 12 vom 14. Okt. 2004) in der derzeit geltenden 
Fassung außer Kraft. 
 

(3) Das Anerkenntnis für die bisher bestehende Benutzungs- 
und Gebührensatzung für die Städtischen Bibliotheken wird 
auf die Benutzungs- und Gebührensatzung für die Stadtbib-
liothek Braunschweig übertragen. 

 
Braunschweig, den 3. Mai 2007 
 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

I. V. 
Laczny 
Stadtrat 
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Die vorstehende Satzung wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Braunschweig, den 3. Mai 2007 
 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

I. V. 
Laczny 
Stadtrat 
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Anlage 
Gebührentarif 

der Stadtbibliothek Braunschweig 
  EURO 
1 Jahresbenutzungsgebühr  

für die Entleihung von Medien von Benutzerinnen bzw. Benutzern,  
die das 16. Lebensjahr vollendet haben 12,00 

   

2 Benutzungsgebühr bei Überschreitung der Leihfrist 
je Buch, Kassette und Spiel  

2.1 nach Vollendung des 16. Lebensjahres  

2.1.1 bis einschließlich zum 6. Öffnungstag nach Ablauf der Leihfrist  
je Öffnungstag und Medieneinheit 0,10 

2.1.2 für jeden weiteren Öffnungstag je Medieneinheit 0,50 

 bis zum Höchstbetrag je Medieneinheit von 12,60 

2.2 bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres  

2.2.1 bis einschließlich zum 6. Öffnungstag nach Ablauf der Leihfrist 
je Öffnungstag und Medieneinheit 0,05 

2.2.2 für jeden weiteren Öffnungstag je Medieneinheit 0,25 

 bis zum Höchstbetrag je Medieneinheit von 6,30 

   

3 Benutzungsgebühr für das Überschreiten der Leihfrist 
bei CDs, CD-ROMs, DVDs, Videos und Zeitschriften  
je Öffnungstag und Medieneinheit 

 

3.1 nach Vollendung des 16. Lebensjahres 0,50 

3.1.1 bis zum Höchstbetrag je Medieneinheit von 12,50 

3.2 bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres 0,25 

3.2.2 bis zum Höchstbetrag je Medieneinheit von 6,25 

   

4 Bearbeitungsgebühr je Heranziehungsbescheid 14,00 

   

5 Einarbeitungsgebühr 

für Medien, die von der Entleiherin bzw. vom Entleiher zu ersetzen sind,  
je Medieneinheit 5,00 

6 Bearbeitungsgebühr  
für die Wiederbeschaffung bzw. Ersatzbeschaffung je Medieneinheit 5,00 

   

7 Einbandarbeiten bei Verlust und Reparatur  

7.1 Einbandarbeiten je Medieneinheit, nach Umfang  5,00 bis 51,00 

7.2 buchbinderische Reparaturen zur Wiederherstellung  
der Ausleihfähigkeit je Medieneinheit, nach Art und Umfang 5,00 bis 33,20 

   
8 Wiederausstellen/Wiederbeschaffung bei Verlust (Verlustgebühr)  

8.1 Ersatz-Benutzerausweis 2,50 

8.2 CD-ROM-, DVD- und Kassetten-Textbeilage 1,25 

8.3 CD-Textbeilage 5,00 

8.4 Titel-Umschlag für Videokassette 0,75 

8.5 CD-, CD-ROM-, DVD-, Kassetten- und Video-Hülle 3,00 

8.6 Schallplattenhülle 1,50 

8.7 Spielekleinteile unter Berücksichtigung der Wiederbeschaffungskosten 0,25 bis   7,65 

8.8 Medientasche 3,60 
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  EURO 

 

9 

 

Ersatz für maschinenlesbares Etikett 2,50 

   

10 Rückgabe nicht zurückgespulter Videokassette (Bearbeitungsgebühr) 1,00 

   

11 Gebühr für den Ausdruck von Datenträgern je angefangene Seite 0,25 

   

12 Bearbeitung von Vormerkungen bzw. Benachrichtigungen im Leihverkehr 1,00 

   

13 Ersatzbeschaffung eines Taschen- bzw. Garderobenschrankschlosses bei dessen Beschädigung 
oder Verlust des Schlüssels 45,00 

   

14 Bezug von Werken im auswärtigen Leihverkehr  1,50 

   

15 Gebühr für Anschriftenermittlung 3,50 

   

16 Gebühren für Mahnungen 0,75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herausgegeben vom Rechtsreferat der Stadt Braunschweig. Erscheint nach Bedarf. 


